
„Jetzt. Zukunft.“  

Die CDU/CSU-

Fraktionsspitze 

hat die Moder-

nisierung 

Deutschlands 

in den Mittel-

punkt ihrer 

traditionellen 

Herbstklausur 

gestellt – ein 

Thema, das 

den Nerv der 

Zeit trifft. In 

einem Fünf-

Punkte-Papier, das vom Vorstand bei ihrer Tagung unter dem 

Motto „Jetzt. Zukunft.“  im Berliner Westhafen verabschiedet 

wurde, wird eine Digitalisierungsoffensive in Bildung und 

Verwaltung, die Stärkung des Gesundheitswesens, mehr Per-

sonal und Kompetenzen im Kampf gegen Kriminalität und 

Extremismus sowie die Konsolidierung des Haushalts gefor-

dert. Denn nur unter diesen Bedingungen können Wohlstand 

und Sicherheit auch morgen gewährleistet werden.  

Klare Prioritäten und schnelle Investitionsentscheidungen - 

dafür soll das Investitionsbeschleunigungsgesetz sorgen. Vor 

allem bei Infrastrukturvorhaben im Verkehrsbereich soll der 

Turbo eingelegt werden. Die für Investitionen zur Verfügung 

stehenden Mittel sollen so schnell wie möglich genutzt, die 

angestrebten Infrastrukturprojekte rasch umgesetzt werden. 

Beispielsweise sollen Bahnstrecken einfacher elektrifiziert 

und digitalisiert werden können. Mit dem Gesetz werden der 

Investitionsstandort Deutschland und unsere internationale 

Wettbewerbsfähigkeit gestärkt. Außerdem ist es ein gutes 

Signal für die Energiewende, denn es sorgt zum einen für 

klimafreundliche Mobilität, zum anderen für den schnelleren 

Bau von Windenergieanlagen an Land.   

Rückendeckung für Unionsforderung 

Auf ihrer Klausurtagung hat die CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion im Rahmen ihres Fünf-Punkte-Papiers zur 

Sicherung des Wohlstands in Deutschland ebenfalls be-

schlossen, Medizin-Studienplätze um 5.000 aufzustocken. 

Darin heißt es: „Wenn man sich die bessere Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, neue Arbeitszeitmodelle und die 

alternde Gesellschaft vor Augen führt, wird klar, dass 

mehr Ärzte ausgebildet werden müssen.“ Der Ärzteman-

gel sei besonders auf dem Land spürbar. „Zudem müssen 

wir bereits jetzt Vorsorge treffen für 2030, wenn die Ärz-

tegeneration der Babyboomer in den Ruhestand geht.“ 

Die Forde-

rung der 

Unionsfrak-

tion trifft 

auf Zustim-

mung in der 

Ärzteschaft. 

Klaus Rein-

hardt, Präsi-

dent der 

Bundesärz-

tekammer,  

sprach von 

einem 

„starken Signal“. „Nur wenn wir bei der ärztlichen Nach-

wuchsförderung schnell und entschlossen handeln, kön-

nen wir verhindern, dass uns die in wenigen Jahren zu 

erwartende Ruhestandswelle unter Ärztinnen und Ärzten 

kalt erwischt", sagte er im Gespräch mit der Neuen Osn-

abrücker Zeitung. Wenn man diese Ausfälle kompensieren 

wolle, gehe das „nur über ausreichend Studienplätze in 

der Humanmedizin“. Die geforderten 5.000 neuen Stu-

dienplätze seien „ambitioniert, aber machbar - zumindest 

dann, wenn alle Bundesländer mitziehen“. 

Die Woche im Bundestag 



Sicherheit unserer Pässe und Ausweise hat oberste Priorität 

Deutsche Brütereien weltweit Vorreiter beim Tierschutz 

In dieser Woche hat das Bundesministerium für Ernährung 

und Landwirtschaft einen Gesetzentwurf für ein Verbot zur 

Tötung von Eintagsküken ab dem 1. Januar 

2022 vorgestellt. Dazu erklären die stellvertretende Frakti-

onsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gitta 

Connemann, und die zuständige Berichterstatterin Silvia 

Breher: 

„Wir beenden 

das Kükentö-

ten. Denn 

Küken sind 

Lebewesen 

und gehören 

nicht auf den 

Müll. Der Aus-

stieg beginnt 

heute ge-

meinsam mit 

der Geflügel-

wirtschaft. 

Damit sind 

deutsche Brü-

tereien weltweit Vorreiter. Ab Ende 2021 gilt dann ein Ver-

bot für alle. Deutschland geht damit beim Tierschutz wieder 

einmal voran. In keinem anderen Land gibt es höhere Stan-

dards. Der Verbraucher sollte das mit dem Kauf von Eiern 

und Fleisch aus deutschen Landen honorieren. 

Jetzt muss die EU nachziehen. Denn die EU erlaubt leider, 

männliche Küken zu vergasen, weil sie sich nicht zur Eier-

produktion eignen. Deshalb brauchen wir auch ein Verbot 

der Kükentötung auf EU-Ebene. Der Einsatz unserer einhei-

mischen Geflügelwirtschaft darf nicht dazu führen, dass 

Handel und Co stattdessen Küken und Eier aus anderen 

Ländern importieren. Das hilft weder Tieren noch Verbrau-

chern.“ 

„Wissen-

schaft, Geflü-

gelbranche 

und Politik 

haben seit 

Jahren unter 

Hochdruck an 

Alternativen 

gearbeitet. 

Erste Verfah-

ren zur Ge-

schlechts-

bestimmung 

im Ei sind jetzt 

marktreif. Das 

ermöglicht jetzt den Ausstieg. Deutschland gibt damit euro-

paweit nicht nur den Takt in Sachen Tierschutzstandards 

vor, sondern liegt auch vorne bei neuen Methoden zum 

Ausstieg aus dem Kükentöten. Die Erfolge sind nicht nur ein 

mehr an Tierwohl, das für die Verbraucherinnen und Ver-

braucher direkt sichtbar sind, sondern sind gleichzeitig auch 

ein Erfolg von Forschung und Entwicklung in Deutschland.“ 

Gitta Connemann MdB 
Silvia Breher MdB 

Der Deutsche 

Bundestag hat 

in dieser Wo-

che den Ge-

setzentwurf 

zur Stärkung 

der Sicherheit 

im Pass-, Aus-

weis- und aus-

länder-

rechtlichen 

Dokumenten-

wesen bera-

ten. Hierzu 

erklärte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Dr. Mathias Middelberg: 

„Die Sicherheit unserer Pässe und Ausweise hat für uns 

oberste Priorität. Der Gesetzentwurf zur Stärkung der Si-

cherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Doku-

mentenwesen sieht daher unter anderem vor, dass Passbil-

der zukünftig ausschließlich entweder digital in der Behörde 

erstellt oder von privaten Dienstleistern digital angefertigt 

und an die Behörde sicher übermittelt werden. Selbst mit-

gebrachte Passfotos sollen dann nicht mehr für den Pass 

verwendet werden können. Denn es besteht die Gefahr, 

dass durch das so genannte 'Morphing' Pässe manipuliert 

werden. Mit dieser Technik werden digital mehrere Ge-

sichtsbilder zu einem einzigen Gesamtbild verfälscht. So 

könnten auch andere Personen als der Inhaber den Pass 

nutzen und zum Beispiel mit Hilfe des manipulierten Passes 

unerlaubt nach Deutschland einreisen. Das müssen wir un-

bedingt verhindern.“ 



Die Feierlichkeiten zu 30 Jahren Deutsche Einheit werden 

wegen der Corona-Beschränkungen auf 30 Tage ausge-

dehnt. Dazu drei Fragen an und drei Antworten von Elisa-

beth Motschmann, der kultur- und medienpolitischen 

Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

Frau Motschmann, wie gefällt Ihnen das aus der Corona-
Not geborene Konzept „30 Jahre - 30 Tage - 30 x Deutsch-
land“? 

Motschmann: Wie viele andere hätte ich mir natürlich ge-

wünscht, dass wir dieses besondere Jubiläum mit einem 

großen Bürgerfest feiern. Aber in diesem Jahr geht auch 

hier der Gesundheitsschutz vor – ohne Frage. Mit der 

„Einheits-Expo: 30 Jahre - 30 Tage - 30 x Deutschland" wur-

de in kurzer Zeit ein gutes Alternativprogramm entworfen. 

Wer die Ausstellung in Potsdam nicht besuchen kann, hat 

die Möglichkeit sich digital zuzuschalten. Das finde ich be-

sonders wichtig, denn der 30. Jahrestag der Deutschen Ein-

heit ist ein nationales, bundesweites Ereignis. Die meisten 

Menschen haben Grund zum Feiern – im Norden, Süden, 

Westen oder Osten Deutschlands. Allerdings wünsche ich 

mir dafür eine noch größere mediale Aufmerksamkeit. Je-

der ist eingeladen und kann mit dabei sein, getreu dem 

Motto „Wir miteinander“. Ich würde mir auch wünschen, 

dass es einen symbolischen Feierakt an der Baustelle des 

Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin gäbe, für das wir 

als Union viele lange Jahre gekämpft haben.  

30 Jahre sind eine Generation. Ist der Prozess der Wieder-
vereinigung für Sie nun abgeschlossen? 

Motschmann: Unser Land war 40 Jahre lang geteilt, das 

hinterlässt Spuren, auch weit über eine Generation hinaus. 

Ich hatte das große Glück im westlichen, freien Teil 

Deutschlands zu leben, und habe mich immer den Men-

schen im Osten verbunden gefühlt. Ein Teil meiner Familie 

ist nach der Wiedervereinigung nach Mecklenburg-

Vorpommern gezogen. Dort fühle ich mich fast wie zu Hau-

se. Viele Menschen waren aber auch 30 Jahre nach der 

Deutschen Einheit noch nie in den neuen Bundesländern. 

Das finde ich sehr schade. Der Einigungsprozess war für die 

Menschen dort mit einem Systemwechsel und andauern-

den Umbrüchen verbunden. Sie haben Enormes geleistet. 

Inzwischen überwiegen für über 70 Prozent der Ostdeut-

schen die Vorteile durch die Wiedervereinigung. Dabei 

konnte die junge Generation natürlich viel stärker von der 

Deutschen Einheit profitieren. Die ganz große Aufgabe 

bleibt die Angleichung der Lebensverhältnisse in struktur-

schwachen, ländlichen Regionen, von denen ein Großteil im 

Osten Deutschlands liegt. Dass wir heute aber alle gemein-

sam in einem freien, demokratischen Deutschland leben 

dürfen, sollte uns mit großer Dankbarkeit und Freude erfül-

len.   

Wie geht es mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur weiter? 

Motschmann: Zunächst: Die Aufarbeitung muss weiter ge-

hen – das ist unsere Pflicht und politische Botschaft zu-

gleich. Viele Opfer leiden bis heute unter den Folgen der 40

-jährigen Diktatur in der DDR. Sie müssen Gehör finden. Sie 

sollten jedoch nicht ertragen müssen, dass Politiker öffent-

lich in Abrede stellen, dass die DDR ein Unrechtsstaat war. 

Verharmlosung und Schönfärberei dürfen wir nicht zulas-

sen. Vieles haben wir bereits auf den Weg gebracht, auch in 

den letzten vier Jahren, zum Beispiel die Entfristung der 

Rehabilitierungsgesetze für politisch Verfolgte, das Bundes-

programm „Jugend erinnert“ oder den Bundestagsbe-

schluss für ein Mahnmal für die Opfer des Kommunismus. 

Noch in diesem Jahr werden wir das Amt eines Bundesbe-

auftragten für die Opfer der SED-Diktatur schaffen. Zugleich 

werden wir die Stasiakten als „nationales Gedächtnis“ aner-

kennen und rechtlich dauerhaft in das Bundesarchiv über-

führen. Natürlich stärken wir auch weiterhin die wichtige 

Arbeit der Gedenkstätten. Sie bleiben bedeutende Orte der 

Erinnerung, Zeitzeugenarbeit und Vermittlung, vor allem für 

die nächsten Generationen.  

Ostdeutsche haben Enormes geleistet 



„Die Zukunftskommission Landwirtschaft ist ein wichtiges 

Instrument, um grundsätzliche sowie realistische Vorschlä-

ge für die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland zu 

treffen. Die Kommission kann daher die Blaupause für ei-

nen Gesellschaftsvertrag sein. Ein solcher ist notwendig, um 

die Zielkonflikte in der Landwirtschaft klar zu benennen und 

darauf aufbauend praxistaugliche, finanzierbare Lösungen 

anzubieten, die unsere Landwirte in einem globalen Markt 

auch tatsächlich umsetzen können. Wer beispielsweise 

mehr Tierwohl will, muss dafür auch die baurechtlichen 

Voraussetzungen schaffen. Es kann nicht sein, dass investiti-

onswillige Landwirte, die ihre Ställe modernisieren wollen, 

um den Tieren mehr Platz und Frischluft zu verschaffen, 

vom Bau- und Immissionsschutzrecht ausgebremst werden. 

Deshalb brauchen wir jetzt zügig eine Änderung des Bau-

rechts: Stallumbauten, die für mehr Platz und bessere Be-

dingungen sorgen, sollen für die Landwirte zukünftig ohne 

großen Aufwand umsetzbar sein. Ein Mehr an Tierwohl darf 

nicht an bürokratischen Hürden scheitern. Deshalb muss 

der Gesetzentwurf zur Verbesserung des Tierwohls in Tier-

haltungsanlagen unverzüglich im Deutschen Bundestag 

beschlossen werden.“ 

Der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Albert Stegemann zur ersten Sitzung 

der „Zukunftskommission Landwirtschaft“, die über praxis-

taugliche Empfehlungen für eine produktive und ressour-

censchonende Landwirtschaft beraten soll.  

Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest verhindern 

In Brandenburg wurde am Donnerstag dieser Woche der 

erste Fall Afrikanischer Schweinepest bei einem Wild-

schwein-Kadaver festgestellt. Dazu erklärt der agrarpoliti-

sche Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert 

Stegemann: 

„Deutschland ist auf die Bewältigung der Afrikanischen 

Schweinepest gut vorbereitet. Das Bundeslandwirtschafts-

ministerium und die Bundesländer haben genau diesen 

Ernstfall geprobt. Im Vorfeld haben wir bereits die notwen-

digen rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um die Seu-

che effektiv zu bekämpfen. Denn jetzt gilt es vor allem, die 

Ausbreitung der Seuche zu verhindern. 

Beruhigend ist, dass die Afrikanische Schweinepest für den 

Menschen nicht gefährlich ist. Das Virus befällt nur Haus- 

und Wildschweine und ist nicht auf den Menschen über-

tragbar. 

Der Ausbruch ist momentan lokal begrenzt auf einen Land-

kreis. Aufgrund des Regionalisierungsprinzips, nach dem 

nur ein bestimmtes Gebiet in der Nähe des Ausbruchsortes 

vom Handel ausgeschlossen wird, sind kaum Auswirkungen 

auf den innereuropäischen Agrarhandel zu erwarten. Die 

Bundesregierung und die EU-Kommission sind seit länge-

rem in Gesprächen mit wichtigen Drittländern, damit auch 

dort dieses Prinzip anerkannt wird und die Handelsrouten 

für hochwertiges Schweinefleisch aus Deutschland offen-

bleiben.“ 

 

Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft 



Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundes-

wahlgesetzes. Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetzent-

wurf soll künftig in Fällen einer Naturkatastrophe oder ei-

nes ähnlichen Ereignisses höherer Gewalt die Benennung 

von Wahlbewerbern für die Bundestagswahl ohne die 

Durchführung von Versammlungen ermöglicht werden. Das 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat soll in 

diesen Fällen durch Rechtsverordnung Abweichungen von 

den Bestimmungen über die Aufstellung der Wahlbewerber 

in Versammlungen zulassen dürfen. Voraussetzung ist die 

vorherige Feststellung des Wahlprüfungsausschusses, dass 

die Durchführung von Versammlungen zur Aufstellung von 

Wahlbewerbern gänzlich oder teilweise unmöglich ist. 

Siebtes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeug-

steuergesetzes. Mit dem in 1. Lesung beratenen Gesetz 

werden u.a. die Maßnahmen des Klimaschutzprogramms 

2030 umgesetzt. Sie sind Bestandteil der vom Koalitions-

ausschuss am 3. Juni 2020 beschlossenen Maßnahmen. Zur 

Förderung des Umstiegs auf elektrische Antriebe sieht der 

Gesetzentwurf eine Verlängerung der zehnjährigen Kraft-

fahrzeugsteuerbefreiung für bis Ende 2025 erstzugelassene 

reine Elektrofahrzeuge vor. Die Steuerbefreiung gilt jedoch 

längstens bis 31. Dezember 2030. Bisher ist die zehnjährige 

Steuerbefreiung auf reine Elektrofahrzeuge beschränkt, die 

bis zum 31.  Dezember 2020 erstmalig zugelassen oder 

komplett auf Elektroantrieb umgerüstet werden. 

Bitten und 

Beschwer-

den an 

den Deut-

schen 

Bundes-

tag: Die 

Tätigkeit 

des Petiti-

onsaus-

schusses 

des Deut-

schen 

Bundesta-

ges im 

Jahr 2019. 

Wir haben 

in dieser 

Woche den Bericht des Petitionsausschusses beraten. Seit 

drei Jahren nimmt die Zahl der Petitionen wieder zu. Über 

13.500 Bürgerinnen und Bürger nutzten 2019 die Möglich-

keit, sich mit Bitten und Beschwerden an den Deutschen 

Bundestag zu wenden. Wie im vergangenen Jahr wurde 

mehr als ein Drittel der Petitionen über das Online-Portal 

eingereicht.  

Gesetz zur Verbesserung des Vollzugs im Arbeitsschutz 

(Arbeitsschutzkontrollgesetz). Mit dem Gesetz, das wir in 

1. Lesung beraten haben, soll die Leistungsfähigkeit der 

Die Woche im Parlament  

Investitionsbeschleunigungsgesetz. Der in 1. Lesung berate-

ne Gesetzentwurf knüpft thematisch an drei Gesetze zur 

Planungsbeschleunigung an, die bereits in dieser Legislatur-

periode verabschiedet wurden. Mit diesen Gesetzen wur-

den wichtige Voraussetzungen geschaffen, um Investitionen 

schneller und effektiver realisieren zu können. Um weitere 

Beschleunigungspotenziale zu heben sind u.a. Vereinfa-

chungen im Raumordnungsrecht und bei der Genehmigung 

der Elektrifizierung von Schienenstrecken sowie Maßnah-

men zur Beschleunigung der Gerichtsverfahren vorgesehen. 

Mit dem Gesetzentwurf werde die Beschlüsse des Koaliti-

onsausschusses vom 8. März 2020 umgesetzt.  

Gesetz zur Änderung des COVID-19-Insolvenzaus-

setzungsgesetzes. Mit der in 1. Lesung beratenen Regelung 

soll die pandemiebedingte Aussetzung der strafbewehrten 

Insolvenzantragspflicht beim Insolvenzgrund der Überschul-

dung bis zum 31.12.2020 verlängert werden. Für Fälle, in 

denen die Unternehmen bereits in Zahlungsunfähigkeit ge-

raten sind, soll die Antragspflicht hingegen am 1. Oktober 

2020 wiederaufleben. Diese differenzierte Verlängerung der 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht war Gegenstand der 

Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom 25. August 2020.  

Wehrhafte Demokratie  

In dieser Woche haben wir gemeinsam mit Kolleginnen und 

Kollegen aller Fraktionen im Bundestagsplenum noch einmal 

ausdrücklich allen Polizistinnen und Polizisten gedankt, die 

in der vergangenen Woche den Reichstag beschützt haben. 

Ihr großer persönlicher Einsatz war vorbildlich und verdient 

unser aller Respekt. Demonstrations- und Meinungsfreiheit 

sind ein hohes Gut, gerade in Pandemie-Zeiten. Gleiches gilt 

allerdings auch für den Schutz des Parlaments und unsere 

Unabhängigkeit als Volksvertreter. Solche Angriffe auf unse-

ren Rechtsstaat werden wir nicht dulden – egal ob von 

rechts oder von links wie aktuell in Leipzig.  
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Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs. In 2./3. Le-

sung beschlossen wir ein Gesetz, mit dem der Praxis miss-

bräuchlicher Abmahnungen entgegengewirkt werden soll. 

Die geltenden Anforderungen an abmahnbefugte Wettbe-

werber und Verbände werden nachgeschärft und auf diese 

Weise der Kreis der Abmahnbefugten insgesamt einge-

schränkt. Zugleich wird Abmahnvereinen mehr Transparenz 

abgefordert. Ein wesentlicher Ansatz ist zudem, finanzielle 

Anreize für lauterkeitsrechtliche Abmahnungen abzubauen.  

staatlichen Aufsicht vor allem in der Fleischwirtschaft ge-

stärkt werden. Um gute Arbeitsbedingungen, Gesundheits-

schutz und eine menschenge-rechte Gestaltung der Arbeit 

in der Fleischwirtschaft zu gewährleisten, wird die Kontroll-

dichte substanziell gesetzlich erhöht. Vorgesehen ist zudem 

ein Verbot des Einsatzes von Fremdpersonal im Bereich des 

Kerngeschäfts Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten von 

Fleisch. Von diesem Verbot sind Unternehmen der Fleisch-

wirtschaft, die in der Regel nicht mehr als 49 Personen be-

schäftigen, ausgenommen. Das Gesetz verpflichtet zudem 

zur Einführung einer elektronischen Arbeitszeitkontrolle. 

Außerdem werden zu Gemeinschaftsunterkünften mit di-

rektem Bezug zum Arbeitsplatz branchenübergreifend Min-

destanforderungen festgeschrieben.  

Gesetz für 

ein Zu-

kunfts-

programm 

Kranken-

häuser 

(Kranken-

hauszu-

kunfts-

gesetz). Mit 

dem Gesetz 

soll der 

Digitalisie-

rungs-grad 

der Kran-

kenhäuser 

erhöht und deren technische Ausstattung modernisiert wer-

den. Gleichzeitig werden Kliniken zukünftig noch besser 

darauf vorbereitet, Pandemien wie die Corona-Pandemie zu 

bewältigen. Über einen Krankenhauszukunftsfonds werden 

dafür notwendige Investitionen gefördert. Zudem sind Maß-

nahmen vorgesehen, um aufgrund des Coronavirus entstan-

den Erlösrückgänge anteilig auszugleichen. Die Geltung ei-

nes Großteils der bisher zur Unterstützung von Pflegeein-

richtungen getroffenen Regelungen wird bis zum 31. De-

zember 2020 verlängert, gleiches gilt für die pandemiebe-

dingte zeitliche Erweiterung des Anspruchs auf Pflegeunter-

stützungsgeld von 10 auf 20 Arbeitstage. Der Leistungszeit-

raum des Kinderkrankengeldes wird im Jahr 2020 um je-

weils weitere fünf Tage bzw. weitere zehn Tage für Alleiner-

ziehende einmalig ausgeweitet. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Entschädigung 

für Strafverfolgungsmaßnahmen. In 2./3. Lesung erhöhen 

wir bei zu Unrecht erfolgter Freiheitsentziehung den staatli-

chen Entschädigungsbetrag für immaterielle Schäden von 

25 Euro auf 75 Euro pro Hafttag. Die Entschädigungspau-

schale ist zuletzt im Jahre 2009 erhöht worden. Mit der An-

hebung wollen wir dem Genugtuungs- und Anerkennungs-

gedanken angemessen Rechnung tragen. Die Entschädi-

gungsleistungen sind von den Ländern zu tragen.  

Daten und Fakten 

Im Juli 

2020 wur-

den von 

Deutsch-

land Wa-

ren im 

Wert von 

102,3 Mrd. 

Euro ex-

portiert 

und Wa-

ren im 

Wert von 

83,1 Mrd. 

Euro im-

portiert. 

Damit wa-

ren die Exporte im Juli 2020 um 11,0% und die Importe um 

11,3% niedriger als im Juli 2019. Kalender- und saisonberei-

nigt nahmen die Exporte gegenüber dem Vormonat Juni 

2020 um 4,7% und die Importe um 1,1% zu. Gegenüber 

Februar 2020 – dem Monat vor dem Beginn der Corona-

bedingten Einschränkungen – liegen die Exporte kalender- 

und saisonbereinigt 12,1% und die Importe 11,5% niedriger. 

Die Außenhandelsbilanz schloss im Juli 2020 mit einem 

Überschuss von 19,2 Mrd. Euro ab. Im Juli 2019 hatte der 

Saldo in der Außenhandelsbilanz 21,3 Mrd. Euro betragen. 

Kalender- und saisonbereinigt lag der Überschuss der Au-

ßenhandelsbilanz im Juli 2020 bei 18,0 Mrd. Euro. 

(Quelle: Destatis) 
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